„BLAUE KARTE - B“
AUSKUNFT FÜR DIE DURCH HÄUSLICHE GEWALT BETROFFENE PERSON
Was ist die Prozedur der „Blauen Karten“?
Diese Prozedur umfasst verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden, wenn Verdacht auf häusliche Gewalt besteht oder diese nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhütung häuslicher Gewalt festgestellt wird. Das Ziel der Prozedur besteht darin, häusliche Gewalt zu beenden und Ihnen und Ihren Angehörigen Hilfe und Unterstützung zu bieten. Infolge der Einleitung der Prozedur werden Angaben zu Ihrer Lebenslage an die zuständige Diagnose-‑ und Hilfegruppe weitergeleitet. Weitere Auskünfte über die geplanten Schritte werden Sie bei einem Termin mit den Mitgliedern dieser Gruppe erhalten, zu dem Sie eingeladen werden. Während der Prozedur nehmen die Gruppenmitglieder auch Kontakt mit der Gewalt ausübenden Person auf.
Was ist häusliche Gewalt?
Häusliche Gewalt ist eine einmalige oder sich wiederholende vorsätzliche Handlung oder Unterlassung unter Ausnutzung der physischen, körperlichen oder wirtschaftlichen Überlegenheit, die die Rechte oder die persönlichen Interessen einer anderen Person verletzt, insbesondere:
a) diese Person einer Gefahr für Leben, Gesundheit oder Eigentumsverlust aussetzt, 
b) ihre Würde, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit, einschließlich der sexuellen Freiheit, verletzt, 
c) ihre körperliche oder psychische Gesundheit schädigt, ihr weh tun oder ihm Schaden zufügen kann, 
d) den Zugang dieser Person zu finanziellen Mitteln oder die Möglichkeit, zu arbeiten oder finanziell unabhängig zu werden, einschränkt oder verhindert, 
e) die Privatsphäre dieser Person wesentlich verletzt oder dazu führt, dass sich die betroffene Person bedroht, gedemütigt oder belästigt fühlt, auch mithilfe der elektronischen Mittel.
Wer gilt als Opfer der häuslichen Gewalt (betroffene Person)?
a) Ehegatten, auch wenn die Ehe geschieden oder annulliert wurde, sowie deren Vorfahren (z. B. Eltern, Großeltern, Urgroßeltern), Nachkommen (z. B. Kinder, Enkel, Urenkel), Geschwister und deren Ehegatten, 
b) Nachkommen, Vorfahren, sowie deren Ehegatten, 
c) Geschwister und deren Nachkommen, Vorfahren und deren Ehegatten,  
d) Person im Adoptionsverhältnis, und ihr Ehegatte sowie ihre Verwandten, Vorfahren, Geschwister und deren Ehegatten, 
e) Person, die gegenwärtig oder früher ein gemeinsames Leben führt/ geführt hat, sowie ihre Nachkommen, Vorfahren, ihre Geschwister und deren Ehegatten, 
f) Person, die zusammen lebt und zum Haushalt gehört, sowie ihre Vorfahren, Nachkommen, Geschwister und deren Ehegatten, 
g) Person, die in Vergangenheit oder aktuell in einer dauerhaften Liebes- oder körperlichen Beziehung steht, unabhängig von Zusammenleben und Haushaltsführung,
h) minderjährige Personen.
Die häufigsten Formen der häuslichen Gewalt:
Körperliche Gewalt: Schlagen, Zerren, Treten, Würgen, Schubsen, Überwältigen und andere.
Psychische Gewalt: Isolation, Beschimpfung, Spott, Drohungen, Kritik, Demütigung und anderes. 
Sexuelle Gewalt:Erzwingen von Geschlechtsverkehr, anderen sexuellen Handlungen und andere Formen.
Ökonomische Gewalt: Fehlende Zahlung des Unterhalts an Personen, denen gegenüber eine solche Verpflichtung besteht, fehlende Erfüllung materieller Bedürfnisse, Beschädigung von persönlichem Eigentum, Beschädigung der Wohnung, Wegnahme von Haushaltsausstattung und deren Verkauf, Sonstiges. 
Gewalt mithilfe elektronischer Kommunikationsgeräte:

Beschimpfungen, Bedrohung, Demütigung im Internet oder per Telefon, Aufnahme von Bildern oder Videos ohne Zustimmung, Veröffentlichung von Bildern, Videos oder Texten im Internet oder Versendung von Bildern, Videos oder Texten aufs Telefon, die beleidigend sind oder die betroffene Person lächerlich machen, und Sonstiges (bitte aufführen) 
Sonstige Gewalttaten: Vernachlässigung, fehlende Erfüllung biologischer, psychologischer und sonstiger Grundbedürfnisse, Beschädigung von persönlichem Eigentum, Beschädigung der Wohnung, Wegtragen von Haushaltsausstattung und deren Verkauf, fehlende Pflege oder Aufsicht bei einer Person, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter nicht in der Lage ist, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, erzwungener Alkoholkonsum, erzwungener Konsum von Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen oder Drogen und Sonstiges. 
WICHTIG
Das Gesetz verbietet Ausübung der Gewalt gegenüber von anderen Mitmenschen. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von häuslicher Gewalt betroffen sind, schämen Sie sich nicht und holen Sie sich Hilfe. Rufen Sie die Polizei,unter der Notrufnummer 112. Das Gesetz ist auf Ihrer Seite! 
Sie haben das Recht, eine Straftat in Bezug auf die häusliche Gewalt bei der Staatsanwaltschaft, der Polizei oder der Militärpolizei anzuzeigen.
Sie können sich auch an Einrichtungen und Verbände wenden, die Präventionsmaßnahmen gegen häusliche Gewalt einleiten, um Hilfe zu erhalten.
Hilfe finden Sie hier:
· 
Soziale Hilfezentren: Zuständig bei sozialen, wohnungsbezogenen und rechtlichen Angelegenheiten.
· 
Familienkreisämter: In rechtlicher, sozialer und therapeutischer Hinsicht oder erteilen Auskunft über Einrichtungen, die in Ihrem Ort in diesem Bereich tätig sind.
· Kriseninterventionszentren und Unterstützungszentren: Sie bieten Ihnen und Ihren Angehörigen Schutz, wenn Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, und leisten Hilfe und Unterstützung, um die Krisensituation zu überwinden und einen Hilfsplan zu entwickeln.
· Fachberatungsstellen für Opfer der häuslichen Gewalt – diese Stellen bieten Ihnen und Ihren Angehörigen rund um die Uhr kostenlosen Schutz, wenn Sie Opfer der häuslichen Gewalt sind, sie bieten umfassende, fachmännische Unterstützung in Bereichen, wie Intervention, Therapie/Betreuung und Lebensbedürfnisse.
· Kreiszentren und lokale Stellen im Rahmen des Netzes zur Unterstützung von Opfern von Straftaten: Diese bieten professionelle, umfassende und kostenlose rechtliche, psychologische, psychotherapeutische und materielle Unterstützung.
· 
Familiengerichte: Zuständig bei Sorgerechts- und Unterhaltssachen. 
· 
Medizinische Einrichtungen: Z.B. für Einholung eines ärztlichen Attests bei erlittenen Verletzungen.
·  Ausschüsse zur Bekämpfung von Alkoholmissbrauch: Einleitung von Maßnahmen bei Personen, die Alkoholkonsum missbrauchen.
· Kostenloser Rechtsbeistand: Im Hinblick auf kostenlose rechtliche Beratung.  
Aufstellung der örtlich zuständigen Einrichtungen in Ihrer Nähe, die Opfern der häuslichen Gewalt Hilfe und Unterstützung bieten 
Hinweis: (Angaben durch das interdisziplinäre Team):  
	Lfd.-Nr.
	Bezeichnung der Einrichtung/Organisation
	Anschrift der Einrichtung/Organisation
	Telefonnummer
	E-Mail-Adresse

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Rufen Sie an:
· 
Polenweiter telefonischer Beratungsdienst für Opfer der häuslichen Gewalt „Blaue Hotline“ unter der Tel.-Nr.: 800 12 00 02 (24/7 und gebührenfrei), montags zwischen 18:00-22:00 Uhr Kontakt mit einem Berater in englischer Sprache möglich, dienstags zwischen 18:00-22:00 Uhr in russischer Sprache. Juristischer telefonischer Beratungsdienst Tel.-Nr. (22) 666 28 50 (gebührenpflichtige Hotline, Montag und Dienstag zwischen 17:00 und 21:00 Uhr) und Tel.-Nr. 800 12 00 02 (gebührenfrei, Mittwoch zwischen 18:00 und 22.00 Uhr). E-Mail-Beratung: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Angehörige von Familien mit Gewalt- und Alkoholmißbrauchproblem können sich auch über SKYPE: ambulance.blue.line von einem Spezialisten für die Prävention von häuslicher Gewalt beraten lassen – Berater sind auch der Gebärdensprache mächtig.
· Polenweite Hotline für Unterstützung der Geschädigten Tel.-Nr.  +48 222 309 900 24/7, auch anonym verfügbar.
Auskunft zu Möglichkeiten der Hilfeleistung, schnelle psychologische und rechtliche Beratung sowie Vereinbarung von Terminen bei Spezialisten in ganz Polen. Beratung in Fremdsprachen und Gebärdensprache auch möglich. 
· 
Polizeihotline für Opfer der häuslichen Gewalt unter der Tel.-Nr. 800 120 226 (gebührenfreie Rufnummer aus dem Festnetz, täglich von 9:30 bis 15:30 verfügbar, von 15:30 bis 9.30 ist der AB eingeschaltet).
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